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(54) Bezeichnung: Positionsbestimmungssystem

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Positions-
bestimmungssystem für eine Ladestation (100) für ein zu-
mindest teilweise elektrisch angetriebenes Fahrzeug (200).
Die Erfindung betrifft weiterhin ein solches Fahrzeug (200)
und ein System (10) mit einem solchen Fahrzeug (200) und
einer Ladestation (100).
Das Positionsbestimmungssystem dient zur Bestimmung ei-
ner Position einer Kontaktschnittstelle des Fahrzeugs (200)
im Verhältnis zu einer Ladeschnittstelle (150) der Ladesta-
tion (100). Das Positionsbestimmungssystem bestimmt op-
tisch die Position in mindestens zwei Dimensionen.
Durch die mindestens zweidimensionale Positionsbestim-
mung ist das Fahrzeug nicht an eine vorgegebene Strecke
gebunden. Dies erhöht die Zuverlässigkeit der Fahrzeugpo-
sitionierung beim Anfahren an die Ladestation (100).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Positionsbestim-
mungssystem für eine Ladestation für ein zumindest
teilweise elektrisch angetriebenes Fahrzeug. Die Er-
findung betrifft weiterhin ein solches Fahrzeug und
ein System mit einem solchen Fahrzeug und einer
Ladestation.

[0002] Zumindest teilweise elektrisch betriebene
Fahrzeuge umfassen wiederaufladbare Batterien, die
auch als Sekundärbatterien bezeichnet werden. Ein
Beispiel für solche Fahrzeuge sind elektrisch betrie-
bene Linienfahrzeuge (eBusse). Elektrische Antriebe
sind für Linienfahrzeuge deshalb vorteilhaft, da nor-
malerweise die Linienfahrzeiten begrenzt und durch
Zeiträume (Fahrpausen) getrennt sind, in denen die
Batterie aufgeladen werden kann. Weiterhin verkeh-
ren Linienfahrzeuge auf festen Routen, sodass an der
Route Ladestationen eingerichtet werden können.

[0003] Für den Ladevorgang muss eine Ladeschnitt-
stelle der Ladestation mit einer Kontaktschnittstelle
des Fahrzeugs in Kontakt gebracht werden. Eine der
beiden Schnittstellen kann dabei für die Kontaktie-
rung einen Pantographen umfassen. Damit die Kon-
taktierung tatsächlich möglich ist, muss die Kontakt-
schnittstelle in einem vorgegebenen Bereich relativ
zur Ladestation positioniert sein.

[0004] Die Kontaktschnittstelle kann auf einem Dach
des Fahrzeugs angeordnet sein und ein inverser Pan-
tograph kann die ladestationsseitige Ladeschnittstel-
le bilden. Der Pantograph ist an einem Mast der
Ladestation angeordnet. Diese mechanische Anord-
nung erlaubt gewisse Toleranzen für die relative Po-
sition des Fahrzeugs in Fahrbahnrichtung und quer
dazu. Beispielhafte Toleranzen in Fahrbahnrichtung
und quer dazu sind je 0,6 m. Zum Laden muss das
Fahrzeug innerhalb dieses Bereichs positioniert wer-
den, damit Kontaktelemente der Kontaktschnittstel-
le mit Kontaktelementen des Pantographen in Kon-
takt kommen können und somit die Voraussetzung
für das Laden der Batterie gegeben ist.

[0005] Für die korrekte Position in Fahrbahnrichtung
kann sich ein Fahrzeugfahrer an Fahrbahnmarkie-
rungen orientieren. Dieses Verfahren hat sich in der
Praxis jedoch als fehleranfällig erwiesen.

[0006] WO2014183961 schlägt ein anderes Posi-
tionierungsverfahren vor. Dabei werden iterativ und
ultraschallbasiert Abstände zwischen Fahrzeug und
Ladestation gemessen, während das Fahrzeug auf
einer vorgegebenen Strecke fährt.

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht nun darin, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit
der Positionsbestimmung beim Anfahren von Lade-
stationen zu erhöhen.

[0008] Erfindungsgemäß wird ein Positionsbestim-
mungssystem gemäß Anspruch 1 zur Verfügung ge-
stellt.

[0009] Das Positionsbestimmungssystem ist für eine
Ladestation vorgerichtet. Die Ladestation ist für ein
zumindest teilweise elektrisch angetriebenes Fahr-
zeug vorgerichtet. Das Positionsbestimmungssystem
dient zur Bestimmung einer Position einer Kontakt-
schnittstelle des Fahrzeugs im Verhältnis zu einer La-
deschnittstelle der Ladestation. Das Positionsbestim-
mungssystem bestimmt dabei optisch die Position in
mindestens zwei Dimensionen.

[0010] Durch die mindestens zweidimensionale Po-
sitionsbestimmung ist das Fahrzeug nicht mehr an ei-
ne vorgegebene Strecke gebunden. Dies erhöht die
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Positionsbestim-
mung. Information über und Einhalten einer vorgege-
benen Strecke ist nicht notwendig.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Positionsbestimmungssystem ausgebildet, die Posi-
tion unter Verwendung von Geometriemerkmalen der
Kontaktschnittstelle zu bestimmen.

[0012] Relevant für die Positionierung ist lediglich
die relative Position der Kontaktschnittstelle zur La-
deschnittstelle. Durch ihre Geometriemerkmale bildet
die Kontaktschnittstelle eine optisch erfassbare, na-
türliche Positionsmarke.

[0013] Zusätzlich oder alternativ kann das Positions-
bestimmungssystem ausgebildet sein, die Position
unter Verwendung von mindestens einer, gegebe-
nenfalls zusätzlichen Positionsmarke zu bestimmen.

[0014] Dies ermöglicht insbesondere eine speziell
ausgebildete Positionsmarke, die besonders gut und/
oder leicht oder zuverlässiger erkennbar ist. Zusätz-
lich oder alternativ kann in der Positionsmarke Infor-
mation zum jeweiligen Fahrzeug, zum Beispiel Fahr-
zeughöhe, Fahrzeug-Typ und/oder Fahrzeug-ID, ko-
diert sein.

[0015] Das Positionsbestimmungssystem kann ins-
besondere eine Kamera und eine Auswerteeinheit
umfassen. Die Auswerteeinheit kann dazu vorgerich-
tet sein, die Position unter Verwendung von Bildern
der Kamera zu bestimmen.

[0016] Kamerabasierte Positionsbestimmung ist be-
sonders flexibel. Ein weiterer Vorteil kamerabasierter
Positionsbestimmung ist die Möglichkeit der Bestim-
mung eines Abstands der Kontaktschnittstelle zur La-
deschnittstelle unter Verwendung einer Größe der
Positionsmarke in einem Kamerabild.

[0017] In einer weiteren Ausführung kann ein zusätz-
licher Abstandssensor verwendet werden, um den
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Abstand vom Pantographen zum Kontaktinterface zu
bestimmen.

[0018] Die Kamera kann insbesondere eine Infrarot-
kamera sein. Dadurch wird eine tageslichtunabhängi-
gere Positionsmarkenerkennung ermöglicht. Die Ka-
mera kann zusätzlich eine Infrarotbeleuchtungsein-
heit umfassen.

[0019] Die erfindungsgemäß vorgestellte Ladestati-
on gemäß Anspruch 7 umfasst ein erfindungsgemä-
ßes Positionsbestimmungssystem und weiterhin ei-
ne Infrarotbeleuchtungseinheit. Die Infrarotbeleuch-
tungseinheit dient zur Beleuchtung eines Bereichs
mit infrarotem Licht. Der Bereich umfasst einen Teil-
bereich, in dem sich die Kontaktschnittstelle befinden
muss, damit sie mittels der Ladeschnittstelle kontak-
tiert werden kann.

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
die Ladestation vorgerichtet sein, einen Ladevorgang
nur dann freizugeben, wenn die Positionsbestim-
mung ergibt, dass sich die Kontaktschnittstelle in dem
Teilbereich befindet.

[0021] Ein erfindungsgemäß vorgestelltes Fahrzeug
gemäß Anspruch 9 kann zumindest teilweise elek-
trisch angetrieben werden und umfasst einen Spei-
cher für elektrische Energie und einer Kontaktschnitt-
stelle. Die Kontaktschnittstelle kann so durch eine La-
deschnittstelle einer Ladestation kontaktiert werden,
dass der Speicher geladen wird. Die Kontaktschnitt-
stelle umfasst mindestens eine Positionsmarke.

[0022] Die Positionsmarke kann ausgebildet sein,
Licht in einem vorgegebenen Wellenlängenbereich
selektiv zu reflektieren und/oder abzustrahlen.

[0023] Beispielsweise kann die Positionsmarke ei-
ne oder mehrere Leuchtdioden umfassen. Alternativ
oder zusätzlich kann die Positionsmarke geometri-
sche Figuren oder Codes umfassen.

[0024] Das Fahrzeug kann ein Heizelement zur Be-
heizung der Positionsmarke umfassen. Damit kann
die Erkennbarkeit der Positionsmarke bei Schnee
und/oder Eis gewährleistet bleiben.

[0025] Erfindungsgemäß wird auch ein System mit
einem Fahrzeug und einer Ladestation vorgestellt.

[0026] Das Fahrzeug und die Ladestation können je
eine Einheit zur Datenübermittlung umfassen. Die La-
destation kann ausgebildet sein, dem Fahrzeug die
bestimmte Position zu übermitteln.

[0027] Die Ladestation und/oder das Fahrzeug kön-
nen eine telemetrische Einheit zur Telemetrisierung
der bestimmten Position umfassen. Das Fahrzeug
kann ein Display umfassen und ausgebildet sein, die

telemetrisierte Position des Fahrzeugs auf dem Dis-
play anzuzeigen.

[0028] Im System können weiterhin Informationen
über die Leuchtdioden, die geometrische Figuren
und/oder die Codes vom Fahrzeug an die Ladestati-
on übertragen werden.

[0029] Dabei können die über die Leuchtdioden
übertragenen Informationen beispielsweise zur ein-
deutigen Zuordnung des Fahrzeugs mit der Ladesta-
tion verwendet werden.

[0030] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen
näher erläutert werden. Es zeigen:

[0031] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes System ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel und

[0032] Fig. 2 beispielhaft und schematisch eine
Kontaktschnittstelle eines erfindungsgemäßen Fahr-
zeugs.

[0033] In der Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Sys-
tem 10 mit einer Ladestation 100 und einem zu-
mindest teilweise elektrisch angetriebenen Fahrzeug
200 gemäß einem Ausführungsbeispiel gezeigt. Ei-
ne Kontaktschnittstelle 250 auf dem Dach des Fahr-
zeugs 200, die in Fig. 1 jedoch nicht sichtbar ist, ist im
Verhältnis zu einer beispielhaft als Pantograph aus-
gebildeten Ladeschnittstelle 150 in einem Bereich po-
sitioniert, in dem die Kontaktschnittstelle 250 mittels
der Ladeschnittstelle 150 kontaktiert werden kann.

[0034] Die Ladestation 100 umfasst einen Mast am
Rand an einer Straße 20 mit einem sich über die Stra-
ße 20 in Querrichtung Y quer zur Fahrbahnrichtung
X erstreckenden Arm, an dem der Pantograph ange-
ordnet ist. Die Ladestation 100 umfasst ein Positions-
bestimmungssystem, welches optisch die Position in
Fahrbahnrichtung X und in Querrichtung Y mittels ei-
ner Kamera 170 bestimmt. Die Kamera 170 erfasst
ein Positionstoleranzfeld für Kontaktierung durch den
Pantographen.

[0035] Fig. 2 zeigt beispielhaft und schematisch eine
Kontaktschnittstelle 250 eines erfindungsgemäßen
Fahrzeugs 200. Die Kontaktschnittstelle 250 umfasst
parallele Kontaktschienen 300. Die Kontaktschnitt-
stelle 250 umfasst im Ausführungsbeispiel weiterhin
Positionsmarken 410, 420, 430. Im Beispiel sind drei
Positionsmarken schematisch dargestellt. Die Kon-
taktschnittstelle 250 kann aber auch nur eine, zwei
oder mehr als drei Positionsmarken umfassen. Im
dargestellten Beispiel ist eine der Positionsmarken
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410 als zweidimensionaler Code ausgebildet, in dem
Informationen zum Fahrzeug kodiert sind. Die an-
deren beiden dargestellten Positionsmarkenbeispie-
le 420, 430 sind T-förmig mit in Fahrzeugquerrich-
tung Y* quer zur Fahrzeugrichtung X* ausgerichte-
tem Querbalken. Dadurch ist insbesondere eine Win-
kelabweichung zwischen Fahrzeugrichtung X* und
Fahrbahnrichtung X in einem Kamerabild gut be-
stimmbar.

[0036] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der Erfindung werden eine Anordnung und ein
Verfahren vorgeschlagen, mit der beziehungsweise
mit dem die Fahrzeugposition und -ausrichtung von
elektrisch betriebenen Fahrzeugen, z. B. von eBus-
sen, bezüglich einer stationsseitigen Ladeschnittstel-
le mit Pantograph in Fahrbahnrichtung und quer da-
zu zuverlässig und genau bestimmt werden kann. Die
Positionsbestimmung erfolgt im Beispiel iterativ und
liefert auch schon entsprechende Positionsinforma-
tionen, wenn der Bus sich der Ladestation nähert, so-
dass die vom Positionssensor bereitgestellte Positi-
onsinformation als Führungsgröße für den Fahrer ge-
nutzt werden kann.

[0037] Für die optische Positionsbestimmung wird in
einer beispielhaften Ausführungsform eine Kamera
verwendet. Das Sichtfeld der Kamera ist auf das Po-
sitionstoleranzfeld gerichtet. Da die Kontaktschnitt-
stelle sich auf dem Dach des Busses befindet, ist die
Kamera von oben senkrecht oder unter einem vorbe-
stimmten Winkel auf die Kontaktschnittstelle gerich-
tet.

[0038] Die Kamera ist mit einer Auswerteeinrichtung
verbunden, die Signale für die Ausrichtung und Posi-
tion der Positionsmarke aus den Kamerabildern be-
rechnet. Die Auswerteeinrichtung kann ein Mikropro-
zessor oder PC sein.

[0039] Die Kamera kann beispielsweise eine Infra-
rotkamera sein, die eine Umgebung eines Positions-
toleranzbereichs erfasst, in dem sich die Kontakt-
schnittstelle befinden muss, damit sie mittels der La-
deschnittstelle kontaktiert werden kann.

[0040] Die besagte Umgebung kann durch eine
spezielle IR-Beleuchtung ausgeleuchtet werden. Da-
durch kann Unabhängigkeit vom Tageslicht erreicht
werden und die Robustheit gegenüber Lichtartefak-
ten erhöht werden.

[0041] Die Berechnung der Position der Kontakt-
schnittstelle auf dem Bus kann auf der Grundlage von
Merkmalen erfolgen, die sich aus der Geometrie der
Kontaktschnittstelle ergeben.

[0042] Die Positionsbestimmung ist noch robuster
und unabhängiger, wenn eine oder mehrere Positi-
onsmarken im Bereich der Kontaktschnittstelle vor-

handen sind. Die Positionsmarken können dann spe-
ziell optisch und/oder geometrisch so ausgebildet
sein, dass eine zuverlässige optische Positionsbe-
stimmung unter allen Tages- und Witterungsbedin-
gungen möglich ist.

[0043] In einem Ausführungsbeispiel ist daher die
Positionsmarke, beziehungsweise sind die Positions-
marken, als Infrarotreflektor ausgebildet. Zusätzlich
oder alternativ kann die Positionsmarke eine oder
mehrere Infrarotleuchtdioden umfassen.

[0044] Eine Auswertevorrichtung ermittelt aus der
der Abbildposition der detektierten Positionsmarke
(n) im Kamerabild die relative Position der Kontakt-
schnittstelle des Busses zur Ladestation horizontal in
zwei Dimensionen. Optional kann unter Verwendung
einer Abbildgröße der detektierten Positionsmarke
(n) im Kamerabild die relative Position der Kontakt-
schnittstelle des Busses zur Ladestation auch vertikal
bestimmt werden.

[0045] Die bestimmte relative Position wird einer
Ladesteuereinheit zugeführt. Die Ladesteuereinheit
nutzt die Positionsinformation, um dem Fahrer die
relative Position der Kontaktschnittstelle des Busses
zur Ladestation anzuzeigen. Dies kann beispielweise
durch Richtungsanzeiger wie Richtungspfeile, einer
Ampel oder einem Display an der Ladestation erfol-
gen.

[0046] Die Ampel ist besonders vorteilhaft, wenn
die Ladestation vorgerichtet ist, den Ladevorgang
nur freizugeben, wenn der Bus innerhalb des durch
die Ladeschnittstelle vorgegebenen Positionstole-
ranzfeldes parkt, sodass sich die Kontaktschnittstel-
le in dem Bereich befindet, in dem sich die Kon-
taktschnittstelle befinden muss, damit sie mittels der
Ladeschnittstelle kontaktiert werden kann. Letztere
Funktionalität ist auch ohne Richtungsanzeiger reali-
sierbar.

[0047] Zusätzlich oder alternativ kann die Positions-
information, beispielsweise über ein drahtloses Netz-
werk, beispielsweise WLAN, an den Bus übermit-
telt und so telemetriert werden. Dem Busfahrer kann
dann in Echtzeit Positionsinformation online auf dem
Fahrerdisplay des Busses angezeigt werden.

[0048] Manche Busse können auf einer Einstiegs-
seite abgesenkt werden, um so den Fahrgästen das
Einsteigen zu erleichtern. Dies wird als Kneeling be-
zeichnet.

[0049] Unter Verwendung der Positionsinformation
kann zusätzlich oder alternativ einem Kneeling-fähi-
gem Bus Information darüber übermittelt werden, ob
Kneeling bei der gegebenen Fahrzeugposition mög-
lich ist oder nicht. Eine entsprechende Freigabe die-
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ser Funktion kann von dieser Information abhängig
sein.

[0050] Die Reflektoren können weiterhin optional be-
heizbar sein. Dann können Eis- und/oder Schnee-
ablagerungen abgetaut werden. Insbesondere kann
die Beheizung der Reflektoren bei Unterschreiten
einer Grenztemperatur und/oder bei Detektion von
Schneefall erfolgen, sodass sich kein Eis bilden kann
und/oder Schnee schon beim Auftreffen schmilzt.

[0051] Die Positionsmarke kann eine einfache geo-
metrische Figur umfassen. Die Figur kann eine vorbe-
stimmte Größe haben, sodass aus Abbildungseigen-
schaften der Kamera auf einen Abstand zwischen Po-
sitionsmarke und Kamera geschlossen werden kann.
Dann ist auch eine vertikale Position der Positions-
marke bestimmbar.

[0052] Zusätzlich oder alternativ zur geometrischen
Figur kann ein zweidimensionaler Code, beispiels-
weise ein QR-Code, auf dem Fahrzeug vorhanden
sein, in dem Informationen zum Fahrzeugtyp, zu
einer Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrzeug-ID)
und/oder einer Höhe des Fahrzeugs kodiert ist.

[0053] Die Positionsmarke(n) kann beziehungswei-
se können entsprechend angeordnete, in einem Wel-
lenlängenbereich selektiv reflektierende und/oder ab-
strahlende Elemente umfassen, beispielsweise farbi-
ge Leuchtdioden oder Infrarotleuchtdioden. Die Posi-
tionsmarke ist so noch zuverlässiger detektierbar.

[0054] Die Positionsmarke kann zusätzlich zur In-
formationsübertragung genutzt werden, um z. B die
Fahrzeug-ID zu übertragen, wenn die aktiv abstrah-
lenden Elemente entsprechend moduliert abstrahlen.

[0055] Bei der drahtlosen Übertragung von Informa-
tionen zwischen Ladestation und eBus muss eine ein-
deutige Zuordnung zwischen dem unter der Lade-
station befindlichen Fahrzeug und dieser Ladestation
hergestellt werden (Assoziation). Diese kann erreicht
werden, wenn die Kamera die von der aktiven Posi-
tionsmarke gesendete Information liest und zur ein-
deutigen Zuordnung des Fahrzeugs zur Ladestation
verwendet.

[0056] Bei Verwendung einer Kamera kann diese
weiterhin vorteilhaft für Servicezwecke, beispielswei-
se der Schnittstellen, genutzt werden, indem das
Kamerabild bedarfsweise auf einen Servicemonitor
übertragen wird.

[0057] Mit der vorliegenden Erfindung wird es mit
vergleichbar geringem Aufwand möglich, die Posi-
tion und Ausrichtung des Busses bezüglich der für
das Laden erforderlichen Positionstoleranzbereichs
genau zu bestimmen.

[0058] Dies kann insbesondere bereits in der An-
näherungsphase des Fahrzeugs erfolgen. Auf diese
Weise kann einem Fahrzeugführer eine Positionier-
information zum zuverlässigen Erreichen der präzi-
sen Ladeposition des Fahrzeugs vermittelt werden.
Dies verringert notwendige Manöver zur Erreichung
des Positionstoleranzfeldes und verbessert so die Si-
cherheit der Positionierung.

[0059] Darüber hinaus kann zuverlässig aus der Po-
sitionsinformation abgeleitet werden, ob der Ladevor-
gang durch die Ladesteuereinheit aktiviert oder nicht
aktiviert werden darf, und/oder ob ein Kneeling des
Fahrzeugs innerhalb des Kontaktfeldes zulässig ist
oder gesperrt werden muss.

[0060] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevor-
zugte Ausführungsbeispiele näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Va-
riationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.
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Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur
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Patentansprüche

1.   Positionsbestimmungssystem für eine Ladesta-
tion (100) für ein zumindest teilweise elektrisch ange-
triebenes Fahrzeug (200) zur Bestimmung einer Po-
sition einer Kontaktschnittstelle (250) des Fahrzeugs
im Verhältnis zu einer Ladeschnittstelle (150) der La-
destation (100), dadurch gekennzeichnet, dass das
Positionsbestimmungssystem optisch die Position in
mindestens zwei Dimensionen bestimmt.

2.  Positionsbestimmungssystem nach Anspruch 1,
wobei das Positionsbestimmungssystem ausgebildet
ist, die Position unter Verwendung von Geometrie-
merkmalen der Kontaktschnittstelle (250) und/oder
von mindestens einer Positionsmarke (410, 420, 430)
zu bestimmen.

3.   Positionsbestimmungssystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche, umfassend eine Kamera
(170) und eine Auswerteeinheit, die dazu vorgerich-
tet ist, die Position unter Verwendung von Bildern der
Kamera (170) zu bestimmen.

4.  Positionsbestimmungssystem nach Anspruch 3,
wobei die Kamera (170) eine Infrarotkamera ist.

5.  Positionsbestimmungssystem nach Anspruch 2
und nach Anspruch 3 oder 4, wobei die Positions-
bestimmung eine Bestimmung eines Abstands der
Kontaktschnittstelle (250) zur Ladeschnittstelle (150)
unter Verwendung einer Größe der Positionsmarke
(410, 420, 430) in einem Kamerabild umfasst.

6.     Ladestation (100) für ein zumindest teilweise
elektrisch angetriebenes Fahrzeug (200), wobei die
Ladestation (100) ein Positionsbestimmungssystem
nach einem der Ansprüche 3–5 umfasst, weiterhin
umfassend eine Infrarotbeleuchtungseinheit zur Be-
leuchtung eines Bereichs mit infrarotem Licht, wo-
bei der Bereich mindestens einen Positionstoleranz-
bereich umfasst, in dem sich die Kontaktschnittstel-
le (250) befinden muss, damit sie mittels der Lade-
schnittstelle (150) kontaktiert werden kann.

7.  Ladestation nach Anspruch 6, wobei die Lade-
station (100) vorgerichtet ist, einen Ladevorgang nur
dann freizugeben, wenn die Positionsbestimmung er-
gibt, dass sich die Kontaktschnittstelle (250) in dem
Positionstoleranzbereich befindet.

8.    Fahrzeug (200), welches zumindest teilwei-
se elektrisch angetrieben werden kann, mit einem
Speicher für elektrische Energie und einer Kontakt-
schnittstelle (250), die so durch eine Ladeschnittstel-
le (150) einer Ladestation (100) kontaktiert werden
kann, dass der Speicher geladen werden kann, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kontaktschnittstel-
le (250) mindestens eine Positionsmarke (410, 420,
430) umfasst.

9.    Fahrzeug nach Anspruch 8, wobei die Positi-
onsmarke (410, 420, 430) ausgebildet ist, Licht in ei-
nem vorgegebenen Wellenlängenbereich selektiv zu
reflektieren oder abzustrahlen.

10.  Fahrzeug nach Anspruch 9, wobei die Positi-
onsmarke (410, 420, 430) geometrische Figuren oder
Codes umfasst.

11.  Fahrzeug nach Anspruch 9, wobei die Positi-
onsmarke (410, 420, 430) Leuchtdioden umfasst.

12.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 8 bis 10
weiterhin umfassend ein Heizelement zur Beheizung
der Positionsmarken.

13.   System (10) mit einem Fahrzeug (200) nach
einem der Ansprüche 8 bis 11 und einer Ladestation
(100) nach Anspruch 7.

14.   System nach Anspruch 13, wobei das Fahr-
zeug (200) und die Ladestation (100) je eine Einheit
zur Datenübermittlung umfassen und die Ladestati-
on (100) ausgebildet ist, dem Fahrzeug (200) die be-
stimmte Position zu übermitteln.

15.  System nach Anspruch 13, wobei die Ladestati-
on und/oder das Fahrzeug eine telemetrische Einheit
zur Telemetrisierung der bestimmten Position um-
fasst und wobei das Fahrzeug ein Display umfasst
und ausgebildet ist, die telemetrisierte Position des
Fahrzeugs auf dem Display anzuzeigen.

16.  System nach Anspruch 10, wobei über die geo-
metrischen Figuren oder Codes Information übertra-
gen wird, die eine eindeutige Zuordnung des Fahr-
zeugs zur Ladestation ermöglichen.

17.    System nach Anspruch 11, wobei über die
Leuchtdioden Information übertragen wird, die eine
eindeutige Zuordnung des Fahrzeugs zur Ladestati-
on ermöglichen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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